
  

Derzeit klagen viele Betriebe in Österreich über einen gravierenden Fachkräftemangel. Dabei sind 

qualifizierte Mitarbeiter ein entscheidender Faktor im Standort-Wettbewerb. Nach der 

Regionalisierung der Mangelberufsliste setzt die Bundesregierung jetzt eine weitere wichtige 

Maßnahme, um den Zugang für dringend benötigte Mitarbeiter zum österreichischen Arbeitsmarkt zu 

erleichtern.   

 

Auf einen Blick: 

 Anfang des Jahres hat die Bundesregierung bereits die Liste der Mangelberufe regionalisiert 

und erweitert, sodass nun auch der regionale Bedarf an Fachkräften besser berücksichtigt 

werden kann.  

 Als nächste Maßnahme wird in Zukunft die Rot-Weiß-Rot-Karte leichter zu beantragen sein – 

etwa durch niedrigere Gehaltsgrenzen, den Entfall des Nachweises einer ortsüblichen 

Unterkunft oder indem möglichst viele Verfahrensschritte digitalisiert werden.  

  

Maßnahmen im Detail: 

 Die meisten Anträge für Rot-Weiß-Rot-Karten betreffen Schlüsselkräfte, wie etwa Manager oder 

IT-Fachkräfte. Bis dato mussten diese Schlüsselkräfte sehr hohe Gehaltsgrenzen nachweisen, 

um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu erhalten – teilweise deutlich über dem Durchschnittseinkommen 

in Österreich. In Zukunft werden die Gehaltsgrenzen von Schlüsselkräften gesenkt:  

o Unter 30-Jährige müssen in Zukunft € 2.088  statt bisher € 2.610  brutto verdienen.  

o Über 30-Jährige müssen € 2.610 statt bisher € 3.132   brutto verdienen.  

 Bislang musste schon bei der Antragsstellung eine Unterkunft nachgewiesen werden, obwohl 

unklar war, ob und wann man die RWR-Karte überhaupt bekommt.  

o Dieser Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft entfällt nun. 

 Diese Änderungen werden vorerst für einige Jahre gültig sein und dann evaluiert.  

 Zudem sollen möglichst viele Verfahrensschritte der Antragsstellung digitalisiert werden.  

o So sollen etwa die Anträge statt dem langwierigen Postweg von einer österreichischen 

Botschaft an die Inlandsbehörde in Zukunft auf Knopfdruck digital übermittelt werden. 

 

 

 


